x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Verordnung tiber das Siihneverfahren in
Privatklagesachen

Inkrafttreten: 01.01.2002

Zuletzt geandert durch: zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2001
(Brem.GBI. S. 407)

Fundstelle: SaBremR 312-a-2

Gliederungsnummer: 312-a-2

V aufgeh. durch Artikel 2 der Verordnung vom 16. Marz 2026 (Brem.GBI. S. 122)

Aufgrund des 8§ 380 der Strafprozel3ordnung inder Fassung der Bekanntmachung vom 12.

September 1950 (BGBI. S. 629) und des § 2 des Gesetzes zur Ausfuhrung der
StrafprozefRordnung vom 18. Dezember 1958 (Brem. Ges.-Bl. S. 103) wird verordnet:

§1
Vergleichsbehorden

(1) Bei den Amtsgerichten werden Beamte des gehobenen Justizdienstes (Rechtspfleger)
zu Suhnebeamten bestellt. Die Bestellung erfolgt fur die Amtsgerichte Bremen und
Bremerhaven durch die Prasidenten.der Amtsgerichte, im tbrigen durch den Prasidenten
des Landgerichts.

(2) Die Suhnebeamtenssind Vergleichsbehoérden in Privatklagesachen.

§2
Ortliche Zustindigkeit

(1) Fur die Suhneverhandlung ist der Sihnebeamte des Amtsgerichts zustandig, in dessen
Bezirk der Antragsgegner wohnt.

(2) Ein an sich unzustandiger Suhnebeamter wird durch Vereinbarung der Parteien
zustandig. Das Einverstandnis des Antragsgegners mul3 schriftlich oder zu Protokoll der
Geschaftsstelle des Amtsgerichts erklart werden, dem der Siihnebeamte angehart.
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§3
Zulassigkeit der Klageerhebung ohne Siihneversuch

Die Privatklage kann ohne Siihneversuch erhoben werden, wenn die Parteien nicht in
derselben Gemeinde wohnen. Diese Vorschrift gilt nicht, wenn die Parteien zwar in
verschiedenen Gemeinden, aber im Bezirk desselben Amtsgerichts wohnen.

§4
AusschlieBung und Ablehnung des Siihnebeamten

(1) Far die AusschlieBung und Ablehnung des Stiihnebeamten sind die fiir den Richter
geltenden Vorschriften der Strafprozel3ordnung entsprechend anzuwenden.

(2) Das Ablehnungsrecht steht den Parteien zu. Eine Partei Kann den. Siihnebeamten nicht
mehr wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen, wenn sie sich, ohne den ihr bekannten
Ablehnungsgrund geltend zu machen, in die Stihneverhandlung eingelassen oder Antrage
gestellt hat.

(3) Uber die Ablehnung des Siihnebeamten entscheidet das Amtsgericht, dem der
Suhnebeamte angehort. Die Entscheidung des Amtsgerichts ist endgiltig.

§5
Antragsberechtigte

(1) Den Antrag auf Suhneverhandlung (Stihneantrag) kann nur stellen, wer nach den
Vorschriften der Strafprozef3ordnung (8 374) zur Erhebung der Privatklage berechtigt ist.

(2) Der Suhneantrag ist auch dann zulassig, wenn die Privatklage ohne Siihneversuch
erhoben werden konnte.

§6
Form und Inhalt des Siihneantrages

(1) Der Suhneantrag muld schriftlich eingereicht oder zu Protokoll der Geschéftsstelle des
Amtsgerichts erklart werden, dem der Sihnebeamte angehort.

(2) Der Antrag mul3 den Namen, den Stand, den Wohnort und die Anschrift der Parteien
enthalten und die dem Antragsgegner zur Last gelegte Tat unter Anfliihrung der Tatzeit
bezeichnen. Er ist von dem Antragsteller oder seinem gesetzlichen Vertreter zu
unterschreiben. Die Unterschrift eines Bevollméchtigten ist ausreichend, wenn die
Bevollméachtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachgewiesen und die Vollmacht zu
den Akten des Suhnebeamten eingereicht wird. Der Stihnebeamte kann eine 6ffentliche
Beglaubigung der Vollmachtsurkunde verlangen.
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§7
Zuriickweisung des Siihneantrages

Ist der Siihneantrag unzulassig, so weist der Stihnebeamte den Antrag zurtick. Beruht die
Unzulassigkeit des Antrags auf einem Mangel, den der Antragsteller beheben kann, so ist
die Zurickweisung erst statthaft, wenn der Antragsteller unter Setzung einer
angemessenen Frist erfolglos zur Beseitigung des Mangels aufgefordert worden ist.

§8
Ladung

(1) Die Ladung zu der Suhneverhandlung ist den Parteien von Amts wegen zuzustellen.
Auf die Zustellung finden die Vorschriften der Zivilprozef3ordnungentsprechende
Anwendung.

(2) Die Ladungsfrist betragt eine Woche. Sie kann aus wichtigem Grund bis auf 24
Stunden abgekirzt werden.

§9
Suhneverhandlung

(1) In der Stihneverhandlung ist eine Vertretung der Parteien durch Bevollmachtigte
unzulassig. Beistdnde kbnnen von Sihnebeamten'in jeder Lage der Verhandlung
zuruckgewiesen werden. Das gilt nicht fir Rechtsanwalte, die als Beistande auftreten.

(2) Der Suhnebeamte hat auf eine Ausséhnung der Parteien hinzuwirken. Er kann im
Einverstandnis der Parteien Zeugen héren, wenn die Zeugen freiwillig vor ihm erschienen
und zur Aussage bereit sind.

(3) Die Suhneverhandlung ist.nicht éffentlich.

§10
Erscheinenspflicht desiAntragsgegners; Ausbleiben des Antragsgegners

(1) Der Antragsgegner ist verpflichtet, zur Sihneverhandlung zu erscheinen. Ist der
Antragsgegner ohne ausreichende Entschuldigung ausgeblieben, so wird angenommen,
daf er sich nicht auf die Sihneverhandlung einlassen will. Der Stiihnebeamte kann wegen
des Ausbleibens gegen den Antragsgegner ein Ordnungsgeld von 5 Euro bis 40 Euro
festsetzen.

(2) Ist der nicht erschienene Antragsgegner nicht ordnungsgemal geladen oder
entschuldigt er sein Ausbleiben ausreichend, so ist ein neuer Termin zur
Suhneverhandlung anzuberaumen, sofern der Antragsteller erschienen ist.

(3) Der Antragsgegner ist in der Ladung auf die Folgen seines Ausbleibens hinzuweisen.
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8§11
Ausbleiben des Antragstellers

(1) Ist der Antragsteller ohne ausreichende Entschuldigung ausgeblieben, so gilt der
Suhneantrag als zuriickgenommen (8 13).

(2) Ist der nicht erschienene Antragsteller nicht ordnungsméanig geladen oder entschuldigt
er sein Ausbleiben ausreichend, so ist ein neuer Termin zur Stihneverhandlung
anzuberaumen.

(3) Gilt ein Suhneantrag nach Absatz 1 als zurickgenommen, so stellt der Stihnebeamte
dies in einer Entscheidung fest.

(4) Der Antragsteller ist in der Ladung auf die Folgen seines'Ausbleibens hinzuweisen. Der
Hinweis hat sich auch darauf zu erstrecken, daf der Sihneantrag, wenn er nach Absatz 1
als zuriickgenommen gilt, nicht von neuem gestellt werden kann,(8 13 Abs. 2).

§12
Erfolglosigkeit des Siihneversuchs

(1) Der Suhneversuch ist erfolglos,

a) wenn der Antragsteller erschienen, aber nach'8 20 Abs. 1 anzunehmen ist, dal3 der
Antragsgegner sich nicht auf die Stihneverhandlung einlassen will,

b) wenn beide Parteien erschienen’sind und eine Ausséhnung zwischen ihnen nicht
zustande gekommen ist.

(2) Bleibt der Stihneversuch erfolglos,so ist dem Antragsteller hierliber eine vom
Suhnebeamten unterschriebene Bescheinigung (Stihnebescheinigung) zu erteilen. Die
Suhnebescheinigung soll die-Parteien, die dem Antragsgegner zur Last gelegte Tat unter
Anfuihrung der Tatzeit,.den Zeitpunkt der Einreichung des Siihneantrages sowie den Ort
und die Zeit der Ausstellung angeben.

§13
Zuriicknahme des Siihneantrages

(1) Der Suhneantrag kann in jeder Lage des Verfahrens zurickgenommen werden.

(2) Ein zurickgenommener Sihneantrag kann nicht von neuem gestellt werden.

§14
Protokoll

(1) Uber die Suihneverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll enthalt:
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a) den Ort und Tag der Verhandlung,

b) den Namen des Sihnebeamten,

c¢) den Namen und den Wohnsitz der Parteien,

d) die Angabe, ob der Antragsteller und der Antragsgegner erschienen sind oder nicht,

e) die Namen der etwa erschienenen gesetzlichen Vertreter und Beistande.

(2) Das Protokoll soll das Ergebnis der Stihneverhandlung angeben. Der Inhalt eines etwa
abgeschlossenen Vergleichs ist durch Aufnahme in das Protokoll festzustellen. Der
Aufnahme in das Protokoll steht die Aufnahme in eine Schrift gleich;.die dem Protokoll als
Anlage beigefligt und in ihm als solche bezeichnet ist.

(3) Das Protokoll ist, soweit in ihm ein Vergleich festgestellt ist, den Parteien vorzulesen
oder zur Durchsicht vorzulegen. In dem Protokoll ist zu vermerken, daf3 dies geschehen
und die Genehmigung erfolgt ist oder welche Einwendungen erhoben sind.

(4) Das Protokoll ist von dem Stihnebeamten zu unterschreiben.

§15
Antrag auf Entscheidung des Gerichts

(1) Gegen folgende Entscheidungen des Suhnebeamten kann die Entscheidung des
Gerichts beantragt werden:

a) die Festsetzung eines Qrdnungsgeldes,

b) die Zuriickweisung eines Silhneantrages,

c) die Ablehnung einer Terminsanberaumung,

d) die Feststellung der Zuricknahme eines Stihneantrages,

e) die Erteilung einer Sihnebescheinigung,

f)  die Ablehnung der Erteilung einer Siihnebescheinigung.
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(2) Uber den Antrag entscheidet das Amtsgericht, dem der Siihnebeamte angehort. Die
Entscheidung des Amtsgerichts ist endgultig. Auf das Verfahren sind die Vorschriften der
Strafprozel3ordnung lUber das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden.

§16
Bekanntmachung der Entscheidungen des Siihnebeamten

(1) Entscheidungen des Suhnebeamten, die wahrend des Termins zur Sthneverhandlung
in Anwesenheit der betroffenen Partei ergehen, werden durch Verkiindung
bekanntgemacht. Auf Verlangen sind den Parteien Abschriften zu erteilen.

(2) Bei anderen Entscheidungen erfolgt die Bekanntmachung durch formlose Mitteilung an
die Parteien oder ihre Vertreter.

8§17
Zwangsvollstreckung aus Vergleichen

(1) Aus den vor dem Suihnebeamten geschlossenen Vergleichen ist die
Zwangsvollstreckung zulassig.

(2) Die Vollstreckungsklausel wird von dem Urkundsbeamten der Geschaftsstelle des
Amtsgerichts erteilt, dem der Stiihnebeamte angehort. Die Vorschriften der
Zivilprozel3ordnung tber die Zwangsvollstreckung aus gerichtlichen Vergleichen sind
entsprechend anzuwenden. Soweit nach.den Vorschriften der Zivilproze3ordnung das
ProzeRgericht des ersten Rechtszuges.zustandig ist, entscheidet das Amtsgericht, dem
der Sihnebeamte angehort.

§18
Kostenfestsetzung

(1) Erstreckt sich der von den Parteien abgeschlossene Vergleich auf die Kosten des
Suhneverfahrens, so ist auf Grund des Vergleichs die Kostenfestsetzung zulassig.

(2) Zur Entscheidung ‘ber das Kostenfestsetzungsgesuch ist der Urkundsbeamte der
Geschaftsstelle des Amtsgerichts zustandig, dem der Stihnebeamte angehoért. Auf das
Verfahren und die Vollstreckung der Entscheidung und auf den Umfang der
Kostenerstattungspflicht sind die Vorschriften der Zivilprozel3ordnung entsprechend
anzuwenden.

§19
Anwendung des Gesetzes liber Kosten im Bereich der Justizverwaltung

Fur die Kosten des Suhneverfahrens gelten, soweit in dieser Verordnung nichts anderes
bestimmt ist, der 8 1 Abs. 1 und der 8§ 2 des Gesetzes Uber Kosten im Bereich der
Justizverwaltung vom 11. Marz 1958 (Brem. Ges.-Bl. S. 26).
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§20
Gebiihren

(1) Im Suhneverfahren werden folgende Gebuhren erhoben:

a) fur das Suhneverfahren einschlief3lich der Sihneverhandlung eine Gebuhr von 15
Euro (Verfahrensgebuhr),

b) fir die Erteilung der Sihnebescheinigung eine Gebihr von 5 Euro.

(2) Das Verfahren Uber einen Antrag auf Entscheidung des Gerichts ist gebuhrenfrei.

§21
ErmaRigung der Gebiihr

(1) Der Suhnebeamte kann die Verfahrensgebihr bis auf 7Euro ermafiigen,

a) wenn zwischen den Parteien eine Aussdhnung zustande kommt,

b) wenn der Antragsteller den Siihneantrag durch Erklarung gegeniiber dem
Suhnebeamten zurticknimmt.

(2) Die Befugnis des Suihnebeamten nach 8 1 Abs. 1 des Gesetzes Uber Kosten im
Bereich der Justizverwaltung in Verbindung mit 8 12 der Verordnung tber Kosten im
Bereich der Justizverwaltung vom 14 /Februar 1940 (RGBI. | S. 357) die Gebuhren zu
ermafigen oder die Kosten niederzuschlagen, bleibt unbertnhrt.

§22
Inkrafttreten, Ubergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung trittam 1. Januar 1959 in Kraft.

(2) Suhneverfahren, in denen.der Siihneantrag vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung
bei den Sihnebeamten der. Amtsgerichte Bremen oder Bremerhaven eingereicht worden
ist, werden nach den Vorschriften dieser Verordnung weitergefuhrt. Fur die Hohe der
Gebihren bleibt das bisher geltende Recht mal3gebend. Soweit Ladungen vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt sind, ist hinsichtlich der Rechtsfolgen eines
Ausbleibens der Parteien gleichfalls das bisher geltende Recht anzuwenden.

(3) Suhneverfahren, in denen der Siihneantrag vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung
bei einem Schiedsmann eingereicht worden ist, gehen in der Lage, in der sie sich
befinden, auf den Stihnebeamten beim Amtsgericht Bremerhaven Uber. Absatz 2 ist
entsprechend anzuwenden.
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Bremen, den 30. Dezember 1958

Der Senator
fur Justiz und Verfassung

Seite 8 von 8



	Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen
	§ 1 Vergleichsbehörden
	§ 2 Örtliche Zuständigkeit
	§ 3 Zulässigkeit der Klageerhebung ohne Sühneversuch
	§ 4 Ausschließung und Ablehnung des Sühnebeamten
	§ 5 Antragsberechtigte
	§ 6 Form und Inhalt des Sühneantrages
	§ 7 Zurückweisung des Sühneantrages
	§ 8 Ladung
	§ 9 Sühneverhandlung
	§ 10 Erscheinenspflicht des Antragsgegners; Ausbleiben des Antragsgegners
	§ 11 Ausbleiben des Antragstellers
	§ 12 Erfolglosigkeit des Sühneversuchs
	§ 13 Zurücknahme des Sühneantrages
	§ 14 Protokoll
	§ 15 Antrag auf Entscheidung des Gerichts
	§ 16 Bekanntmachung der Entscheidungen des Sühnebeamten
	§ 17 Zwangsvollstreckung aus Vergleichen
	§ 18 Kostenfestsetzung
	§ 19 Anwendung des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung
	§ 20 Gebühren
	§ 21 Ermäßigung der Gebühr
	§ 22 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften


